
Dieser Beitrag befasst sich mit der Rolle von klimapolitischen Be-
ratungsgremien (zusammenfassend als Klimaräte bezeichnet) bei 
der Umsetzung von Klimaschutzzielen und -gesetzen. Er bietet 
zunächst aus politikwissenschaftlicher Perspektive einen konzepti-
onellen Überblick über solche Klimaräte, ihre Funktionen und die 
Möglichkeit, sie als partizipative und deliberative Institutionen 
auszugestalten. Im Anschluss unternimmt der Beitrag eine verglei-
chende rechtliche Analyse der Klimaräte, die auf den Ebenen der 
Europäischen Union, des Bundes und der Länder in Klimaschutz-
gesetzen institutionalisiert wurden. Hierbei liegt der Fokus auf den 
Funktionen, der Zusammensetzung und den Aufgaben dieser Gre-
mien. Im Ergebnis nehmen sowohl die Zahl als auch der Grad der 
Institutionalisierung von Klimaräten zu. Es verbleiben aber insbe-
sondere auf Bundes- und, in noch größerem Umfang, auf Landes-
ebene ungenutzte Potenziale, was die institutionalisierte Einbin-
dung der Klimaräte in die Klima-Governance und die Integration 
stärker partizipativ-deliberativ ausgestalteter Formate angeht.

1. Einleitung

Angesichts der zunehmenden Komplexität globaler Heraus-
forderungen und anhaltender Krisen 1 ist es von entschei-
dender Bedeutung, dass politische Prozesse heute sowohl 
auf fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen als auch 
auf demokratischer Partizipation basieren. 2 Institutionali-
sierte Beratungs- und Beteiligungssysteme erlangen damit 
wachsende Bedeutung. Besonders der Klimaschutz stellt 
eine der drängendsten Gesellschaftsfragen des 21. Jahrhun-
derts dar. Angesichts der beispiellosen Komplexität dieses 
Politikfeldes, das allein in Bezug auf die Reduzierung von 
Treibhausgasen von der Verkehrs-, Energie- und Infra-
strukturpolitik bis zur Landnutzungsplanung reicht, ist na-
tur- und sozialwissenschaftliche Beratung unerlässlich für 
evidenz-informierte Politik und Gesetzgebung. Tiefgrei-
fende Transformationen in Richtung einer klimaneutralen 
Gesellschaft erfordern staatliche Eingriffe, die unvermeid-
bar mit Auswirkungen auf die Lebenswelt einhergehen. 3 
Dies birgt großes Konfliktpotential und könnte die Ab-
nahme öffentlichen Vertrauens in politische Institutionen 
sowie den Erfolg demokratiefeindlicher Strömungen wei-
ter verstärken. Vor diesem Hintergrund gewinnen Instru-
mente gesellschaftlicher Partizipation zur Förderung poli-
tischer Aushandlungsprozesse an Bedeutung. 4
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Während das Instrumentarium partizipativer Instru-
mente in lokalen Genehmigungs- und Planungsverfahren 
breit etabliert und gesetzlich geregelt ist, 5 fehlen bisher ver-
gleichbare Verfahren auf Landes- und Bundesebene, wo 
Klimagesetzgebung maßgeblich stattfindet. Nicht verwun-
derlich sind daher die Forderungen nach der Einrichtung 
von losbasierten Bürgerräten auf Bundesebene, die von Ak-
teuren der Klimaschutzbewegung, wie etwa der Letzten 
Generation, erhoben wurden. 6 Das Beteiligungsverfahren 
am Klimaschutzplan 2050, das 2015 von der Bundesregie-
rung eingeleitet wurde, verdeutlicht ebenfalls den Trend 
zur verstärkten Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in 
klimapolitische Entscheidungsprozesse. 7 Die Einberufung 
des Berliner „Klima-Bürger*innenrats“ durch den Berli-
ner Senat im Jahr 2021 8 und die Überlegungen des Landes 
Niedersachsen, zufällig geloste Bürger in den im Rahmen 
der Novelle des Niedersächsischen Klimaschutzgesetzes 
(NKlimaG) im Jahr 2023 neu geschaffenen Klimarat zu in-
tegrieren, 9 unterstreichen diese Entwicklung.
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In der Praxis hat sich die Politik zur besseren Integration 
von – meist wissenschaftlicher – Expertise in die Umwelt- 
und Klimapolitik in den vergangenen beiden Jahrzehn-
ten in der Regel für die Einrichtung von Expertengre-
mien entschieden, 10 die allerdings bisweilen pluralistisch, 
also nicht nur aus Wissenschaftlern, zusammengesetzt 
sind. Dazu gehören etwa themenbezogene (Bei-)Räte, 
die beispielsweise im Bereich Nachhaltigkeit in verschie-
denen Funktionen und Ausgestaltungen unterstützend tä-
tig werden. 11 So wurde beispielsweise bereits 2001 durch 
Beschluss der Bundesregierung der Rat für Nachhaltige 
Entwicklung (RNE) 12 eingerichtet. An die Konzeption 
solcher Beratungsgremien anknüpfend, aber durch hoch-
gradig institutionalisierte Gremien im europäischen Aus-
land inspiriert, werden im Bereich der Klimapolitik zu-
nehmend Klimaräte bzw. -beiräte in Klimaschutzgesetze 
integriert.

Vor diesem Hintergrund bietet der vorliegende Bei-
trag zunächst aus politikwissenschaftlicher Perspektive ei-
nen konzeptionellen Überblick über klimapolitische Bera-
tungsgremien, ihre Funktionen und die Möglichkeit, sie als 
partizipative und deliberative Institutionen auszugestalten. 
Im Anschluss unternimmt der Beitrag eine vergleichende 
rechtliche Analyse der Klimaräte, die auf den Ebenen der 
Europäischen Union (EU), des Bundes und der Länder in 
Klimaschutzgesetzen institutionalisiert wurden. Hierbei 
liegt der Fokus auf den Funktionen, der Zusammensetzung 
und den Aufgaben dieser Gremien. Abschließend fasst der 
Beitrag die wesentlichen Ergebnisse der Untersuchung in 
einem Fazit zusammen und gibt einen Ausblick auf mögli-
che künftige Entwicklungen.

2. Klimaräte: Von Expertenwissen  
zu deliberativer Demokratie

Obwohl die internationale Klimapolitik insbesondere im 
Rahmen der Klimarahmenkonvention 13 und des Über-
einkommens von Paris 14 große Aufmerksamkeit erfährt, 15 
werden die substanziellen Beiträge zur Reduktion von 
Treibhausgasemissionen auf nationaler (und subnationaler) 
Ebene ausgehandelt. 16 Dem Nationalstaat kommt damit 
eine zentrale Funktion zu, Reduktionsziele und -strategien 
zu entwickeln und diese auch rechtsverbindlich zu formu-
lieren und durchzusetzen, so etwa in Klimaschutzstrategien 
oder Klimaschutzgesetzen. 17 Bereits 2020 wurden weltweit 
1800 nationale Klimagesetze gezählt. 18

Zentraler Bestandteil von über vierzig Klimagesetzen 
weltweit sind (unabhängige) wissenschaftliche Experten-
gremien. 19 Solche Gremien sollen die Erreichung rechts-
verbindlicher Klimaziele wissenschaftlich unterstützen, 
beispielsweise durch die Wirksamkeitsabschätzung von 
Maßnahmen oder die Stärkung öffentlichen Vertrauens in 
die Maßnahmenqualität. 20 Politikwissenschaftliche Unter-
suchungen zeigen, dass wissenschaftliche Expertengremien 
Klimapolitik vielfältig unterstützen. 21 Doch das Ausmaß 
und die Erfolgsbedingungen ihres Beitrags zu ambitionier-
teren Maßnahmen und damit zur Zielerreichung bedür-
fen weiterer Untersuchung. 22 Das wissenschaftliche Bera-
tungsgremium der Bundesregierung, der Expertenrat für 
Klimafragen, 23 erhält mit seiner öffentlichen Regierungs-
kritik zwar regelmäßig mediale Aufmerksamkeit, löste zu-
letzt jedoch keine hinreichenden Folgehandlungen aus. Die 
Vorsitzende des Rates kritisierte entsprechend, dass Prüf-
berichte die Regierung zu nichts verpflichten. 24 Wenigs-
tens hier scheint der ausschließlich mit Wissenschaftlern 
besetzte Expertenrat nicht in der Lage, die öffentliche und 
politische Unterstützung und Legitimität zu generieren, 
die Klimapolitikexperten als notwendig betrachten. 25 Zu-
gleich ist aus verfassungsrechtlicher Sicht zu bedenken, dass 
die Ausgestaltung als rein beratendes Expertengremium 
sicherstellt, dass der Expertenrat keine Staatsgewalt i.S.d. 
Art. 20 Abs. 2 GG ausübt (und somit kein demokratisches 

Legitimationserfordernis besteht) und auch nicht in die le-
gislatorische Gestaltungsfreiheit des Parlaments eingreift.26

Demgegenüber gibt es zunehmende sozialwissenschaftli-
che Evidenz, dass die Einbeziehung von Interessengruppen 
und der breiten Bevölkerung in umweltbezogene Entschei-
dungsverfahren den Umweltanspruch der Entscheidungen 
verbessert. 27 Vor diesem Hintergrund erhalten, neben der 
bereits etablierten Verbändebeteiligung, sog. Klima-Bür-
gerräte zunehmende Aufmerksamkeit in Europa. 28 Mit 
zufallsbasierten Methoden ausgewählte Bürger werden in 
diesen Räten von Wissenschaftlern informiert, können In-
teressengruppen anhören, und geben nach intensiver Dis-
kussion Empfehlungen an politische Entscheidungsträger. 
Bürgerräte bieten, u. a. durch die Beteiligung diverser ge-
sellschaftlicher Milieus, Möglichkeiten der politischen 
Legitimierung von Maßnahmen und können durch ihre 
Empfehlungen breite gesellschaftliche Unterstützung sig-
nalisieren. 29 Zufallsbasierte Bürgerräte unterscheiden sich 
damit in ihrer Zusammensetzung aber auch Funktion von 
reinen wissenschaftlichen Expertengremien. Die wenige 
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wissenschaftliche Evidenz zu diesen Klima-Bürgerräten 
legt jedoch nahe, dass sie zwar ambitionierte Maßnahmen 
empfehlen, und vereinzelt klimapolitische Entscheidungen 
beeinflussen, diese Einflüsse jedoch aufgrund mangelnder 
Einbettung in das politische System äußerst begrenzt blie-
ben. 30 Eine stärkere Institutionalisierung (sub-)nationa-
ler Bürgerräte könnte ihnen eine bedeutendere Rolle in 
der Entscheidungsfindung zuschreiben. 31 Besonders inte-
ressant sind daher Überlegungen, in Klimagesetzen ein-
gebettete Expertenräte mit zufallsbasierter Bürgerdelibera-
tion integrierend zu verbinden. Dies wurde bspw. bei der 
Novellierung des niedersächsischen Klimagesetzes im Jahr 
2023 erwogen, letztlich aber nicht umgesetzt. Auch in der 
Rechtswissenschaft wird die politikwissenschaftliche De-
batte zu zufallsbasierten Bürgerräten zunehmend rezipiert, 
wobei neben den verfassungsrechtlichen Grenzen ihres 
Einsatzes auch geeignete Regelungsstandorte für die In-
stitutionalisierung solcher Bürgerräte diskutiert werden. 32

Die Forschung zu klimapolitischen Expertenbeiräten 
und Klima-Bürgerräten (fortan zusammengefasst als Kli-
maräte) legt nahe, dass ihre Wirkung maßgeblich von den 
Details ihrer Ausgestaltung und politischen Einbettung ab-
hängig ist. 33 Um Orientierung im Raum der Ausgestal-
tungmöglichkeiten zu schaffen, werden hier drei konzep-
tionelle Dimensionen unterschieden: 34 Funktion, Rolle im 
Politikzyklus, Akteurskonstellation.

Klimaräte können eine Wissensfunktion erfüllen, indem 
sie Wissen für Politikformulierung, Folgenabschätzung 
und Evaluation bereitstellen. 35 Politisch besonders rele-
vant ist die Auswahl von Wissensarten und -trägern, etwa 
aus wissenschaftlichen Disziplinen oder betroffenen Grup-
pen. 36 Außerdem können Klimaräte eine Kontrollfunktion 
(und auch Advokatenfunktion) einnehmen, wenn sie man-
datiert sind, unabhängig und ggf. proaktiv Ziele und deren 
Erreichung zu überwachen und sich beispielsweise durch 
Empfehlungen für eine Zielerreichung einzusetzen. 37 
Schließlich können sie eine Legitimitätsfunktion 38 erfüllen, 
indem sie die Kapazität zu kollektiv-verbindlichen Ent-
scheidungen zur Erreichung von Klimazielen erhöhen. 39 

Dies kann etwa durch das Bestärken von Entscheidungs-
trägern und das Bieten von Rechtfertigungsmöglichkeiten, 
die Beeinflussung öffentlicher Diskurse und Meinung oder 
die Einschränkung des Mobilisierungspotentials politischer 
Vetospieler erfolgen. 40

Darüber hinaus können Klimaräte hinsichtlich des Politik-
zyklus mit unterschiedlichen Mandaten ausgestaltet werden. 41 
Dazu gehören jeweils die Kompetenz und die Kapazität, pro-
aktiv tätig zu werden (Agenda-Setting); Politikmaßnahmen 
vorzuschlagen (Politikformulierung); Folgen von Politik-
maßnahmen vor und nach Entscheidungen zu analysieren 
(Folgenabschätzung und Evaluation); und Maßnahmen nach 
eigenen Maßstäben zu bewerten und zu priorisieren (Maß-
nahmenbewertung und Auswahl relevanter Folgearten). 42

Die Kapazität von Klimaräten, unterschiedliche Funkti-
onen und Aufgaben zu erfüllen, hängt maßgeblich von de-
ren Zusammensetzung ab. 43 So sind zufällig ausgewählte 
Bürger, wie sie etwa in Klima-Bürgerräten zu finden sind, 
kaum in der Lage, im Sinne der Wissensfunktion eine ro-
buste Folgenabschätzung durchzuführen. Wissenschaft-
ler und Interessenverbände hingegen können im Sinne der 
Legitimitätsfunktion nur äußerst bedingt für sich reklamie-
ren, die Diversität betroffener gesellschaftlicher Gruppen 
zu repräsentieren. 44 Analytisch kann bei der Besetzung von 
Klimaräten zwischen Vertretern aus Politik, Behörden, In-
teressengruppen, Wissenschaft und der breiten Öffentlich-
keit unterschieden werden. Gemischte Zusammensetzun-
gen bieten Möglichkeiten paralleler Funktionserfüllung, 
wobei innere Organisations- und Entscheidungsstrukturen 
in den Mittelpunkt rücken. 45

3. Institutionalisierung von Klimaräten  
in Klimaschutzgesetzen auf EU-, Bundes-  
und Länderebene

Vor dem dargestellten Hintergrund möglicher Funktionen 
und Ausgestaltungen von Klimaräten widmet sich dieser Ab-
schnitt einer vergleichenden Bestandsaufnahme der Institu-
tionalisierung von Klimaräten in Klimaschutzgesetzen auf 
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Ebene der EU, des Bundes und der Länder.46 Im Bereich der 
Klimapolitik lässt sich ein rasanter Zuwachs gesetzlich insti-
tutionalisierter Klimaräte beobachten. Die hier vorgenom-
mene vergleichende Bestandsaufnahme beschränkt sich auf 
den Europäischen Wissenschaftlichen Beirat für Klimawan-
del (European Scientific Advisory Board on Climate Change, 
hier: EU-Beirat), 47 den auf Bundesebene eingerichteten Ex-
pertenrat für Klimafragen 48 sowie die in die Klimaschutz-
gesetze der Länder eingebundenen Klimaräte. Weitgehend 
außer Betracht bleiben unter anderem die vielfältigen kom-
munalen Klimaräte, 49 aber auch die in den Klimaschutzge-
setzen anderer Staaten verankerten Klimaräte, deren Unter-
suchung einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn verspricht. 50 
Im Folgenden liegt der Fokus jeweils auf der Zusammenset-
zung und den Aufgaben der untersuchten Klimaräte.

3.1 Europäischer wissenschaftlicher Beirat für Klimawandel

Mit dem im Jahr 2021 geschaffenen EU-Beirat wurde im 
Rahmen des Europäischen Klimagesetzes (EU-Klima-
gesetz) 51 ein unabhängiges 52 wissenschaftliches Beratungs-
gremium institutionalisiert. 53 Da der EU-Beirat in den 
Zuständigkeitsbereich der Europäischen Umweltagentur 
(European Environment Agency bzw. EEA) fällt, wurde 
ein neuer Art. 10a in die Gründungsverordnung der EUA 
(EUA-VO) 54 aufgenommen, der Details zur Organisation 
des EU-Beirats regelt. Als zentrale Eigenschaften des EU-
Beirats nennt Art.  3 Abs.  1 EU-Klimagesetz dessen Un-
abhängigkeit und sein wissenschaftliches und technisches 
Fachwissen im Zusammenhang mit dem Klimawandel. 55

3.1.1 Zusammensetzung

Der EU-Beirat setzt sich aus 15 „hochrangigen wissen-
schaftlichen Sachverständigen“ zusammen, die gemeinsam 
ein „breites Spektrum einschlägiger Disziplinen“ abdecken 
sollen. 56 Seine Mitglieder werden vom Verwaltungsrat der 
EEA für eine Amtszeit von vier Jahren benannt, die einmal 
verlängert werden kann. 57 Das Auswahlverfahren muss of-
fen, fair und transparent sein. 58 Es dürfen höchstens zwei 
Mitglieder die Staatsangehörigkeit desselben EU-Mitglied-
staats besitzen. 59 Mitglieder müssen überdies „jede Gewähr 
für Unabhängigkeit“ bieten. 60 Nach Art.  10a Abs.  3 S.  2 
EUA-VO „bemüht“ 61 sich der Verwaltungsrat der EEA bei 
der Auswahl der Mitglieder des EU-Beirats um „ein breit ge-
fächertes Fachwissen in verschiedenen Disziplinen und Sek-
toren sowie ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis und 
geografische Ausgewogenheit.“ Zu den inhaltlichen Krite-
rien für die Auswahl der Mitglieder gehören wissenschaft-
liche Exzellenz, breites Fachwissen in für die Umsetzung 
der EU-Klimaziele relevanten Wissenschaften, Interdiszip-
linarität und Internationalität. 62 Der EU-Beirat ist somit ein 
ausschließlich wissenschaftliches besetztes Gremium.

3.1.2 Aufgaben

Die Aufgaben des EU-Beirats sind abschließend in Art.  3 
Abs. 2 EU-Klimagesetz aufgelistet. Er „berücksichtigt“ zu-
nächst die wissenschaftlichen Ergebnisse aus den Berichten des 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) und die 
wissenschaftlichen Klimadaten, wobei der Fokus auf für die 
EU relevanten Informationen liegt. 63 Der Beirat dient inso-
weit also der Transformation der internationalen wissenschaftli-
chen Erkenntnisse und Daten auf die EU-Ebene. 64 Eine wei-
tere Aufgabe des EU-Beirats ist die wissenschaftliche Beratung 
sowie die Erstellung von Berichten über bestehende und vor-
geschlagene Maßnahmen, Klimaziele und indikative Treibh-
ausgasbudgets der EU. 65 Die Berichte des EU-Beirats betreffen 
auch die Vereinbarkeit der Maßnahmen, Klimaziele und indi-
kativen Treibhausgasbudgets mit den Zielen des EU-Klima-
gesetz 66 und den internationalen Verpflichtungen der EU gem. 
dem Übereinkommen von Paris. Der EU-Beirat kann sich in-
soweit durchaus als unabhängiges wissenschaftliches Kontroll-
gremium zu den politischen EU-Institutionen positionieren. 67

Die Berichte des EU-Beirats entfalten keine unmittel-
bare rechtliche Bindungswirkung. Allerdings spricht Er-
wägungsgrund 17 des EU-Klimagesetzes davon, dass die 
EU den wissenschaftlichen Bewertungen (auch) des EU-
Beirats nachkommen sollte. Insoweit bestimmt Art.  4 
Abs. 4 S. 2 EU-Klimagesetz, dass sich das von der Europä-
ischen Kommission projizierte indikative Treibhausgasbud-
get der EU auf die besten verfügbaren wissenschaftlichen 
Erkenntnisse „gründet“. In diesem Rahmen ist die Euro-
päische Kommission dazu verpflichtet, die Empfehlungen 
des EU-Beirats zu „berücksichtigen“. Daneben sind aller-
dings auch die angenommenen einschlägigen EU-Rechts-
vorschriften zur Umsetzung des Klimaziels der Union für 
2030 zu berücksichtigen, so dass nicht von einem aus-
schließlich wissenschaftlich fundierten Treibhausgasbud-
get gesprochen werden kann. 68 Auch wenn die Einhaltung 
einer solchen Berücksichtigungspflicht kaum überprüfbar 
ist, 69 ist sie doch Ausdruck einer intensivierten Integration 
wissenschaftlicher Expertise in die jeweiligen Entschei-
dungsprozesse. In diesem Zusammenhang darf daran erin-
nert werden, dass das Bundesverfassungsgericht in seinem 
Klimabeschluss eine Indikationswirkung des vom Sachver-
ständigenrat für Umweltfragen (SRU) auf Grundlage des 
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IPCC-Berichts von 2018 ermittelten CO2-Gesamtbudgets 
sowie des IPCC-Berichts selbst angenommen hat. 70 Es ist 
nicht von vornherein auszuschließen, dass auch durch die 
Gerichtsbarkeit der EU eine durch die Institutionalisierung 
des EU-Beirats zusätzlich legitimierte Indikationswirkung 
beispielsweise des ermittelten EU-Treibhausgasbudgets an-
genommen wird. Dies ändert allerdings nichts daran, dass 
die Festlegung von Klimareduktionszielen und konkreten 
Maßnahmen Aufgabe des Gesetzgebers bleibt. 71

Eine weitere Aufgabe des EU-Beirats besteht darin, ei-
nen Beitrag zum Austausch unabhängiger wissenschaftli-
cher Erkenntnisse zu leisten. 72 Vom Mandat des EU-Beirats 
erfasst ist überdies die Ermittlung von zur Verwirklichung 
der EU-Klimaziele erforderlichen Maßnahmen und Mög-
lichkeiten. 73 Diese Kompetenz erlaubt es dem Beirat, selbst-
ständig – also ähnlich wie das Committee on Climate 
Change des Vereinigten Königreichs – Klimaschutzmaß-
nahmen zu ermitteln und mit entsprechenden Empfehlun-
gen auf politische Entscheidungsprozesse einzuwirken. 74 
Im Rahmen dieser politischen Beratungsaufgabe hat der 
EU-Beirat einen weiten Ermessensspielraum bezüglich der 
Frage, welche Maßnahmen er (vor dem Hintergrund der 
im Klimaschutz typischerweise unsicheren Datenlage) für 
„erforderlich“ hält. 75 Die letztgenannte Aufgabe des EU-
Beirats ist es, das Bewusstsein für den Klimawandel und 
seine Auswirkungen zu schärfen und den Dialog sowie die 
Zusammenarbeit zwischen wissenschaftlichen Gremien in-
nerhalb der EU zu fördern, um die bestehenden Tätigkei-
ten und Anstrengungen zu ergänzen. 76 Im Rahmen dieser 
Aufgabe wirkt der Beirat auch in die Öffentlichkeit. 77

Als Grundlage für die Tätigkeit des Beirats dienen die bes-
ten verfügbaren und neuesten wissenschaftlichen Erkennt-
nisse, wobei unter den internationalen Gremien die neuesten 
Berichte des IPCC und der Intergovernmental Science-Po-
licy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IP-
BES) explizit hervorgehoben werden. 78 Das Verfahren des 
EU-Beirats muss transparent gestaltet sein, wozu auch ge-
hört, dass seine Berichte öffentlich zugänglich gemacht wer-
den. 79 Der EU-Beirat kann auch die Tätigkeit nationaler 
Klimaberatungsgremien berücksichtigen, 80 womit allerdings 
keine Pflicht verbunden ist. 81 Die Gründe hierfür dürften 
sein, dass nicht alle Mitgliedstaaten ein nationales Klimabe-
ratungsgremium eingerichtet haben und dass die existieren-
den Gremien inhaltlich stark national ausgerichtet sind. 82 Die 
Mitgliedstaaten sind zwar ausdrücklich dazu eingeladen, ent-
sprechende Gremien einzurichten, um die Rolle der Wis-
senschaft im Bereich der Klimapolitik zu stärken. 83 Eine flä-
chendeckende Pflicht der Mitgliedstaaten hierzu wurde aber, 
anders als vom Europäischen Parlament vorgeschlagen, 84 
letztlich nicht in das EU-Klimagesetz aufgenommen. 85

3.2 Expertenrat für Klimafragen

Auf Grundlage von § 11 Abs. 1 S. 1 KSG wurde im Jahr 
2020 auf Bundesebene der Expertenrat für Klimafragen 
eingerichtet. Der Expertenrat ist ein unabhängiges 86 sach-
verständiges Gremium, das dazu dient „eine unabhängige, 
thematisch spezialisierte und wissenschaftlich fundierte 
Begleitung des Prozesses zur Erreichung der Klimaschutz-
ziele zu ermöglichen“. 87 Als Vorbild für den Expertenrat 
diente das Committee on Climate Change des Vereinig-
ten Königreichs. 88 Regelungen zur Zusammensetzung und 
Organisation des Expertenrats finden sich sowohl in § 11 
KSG als auch in der auf Grundlage von § 11 Abs. 5 KSG 
von der Bundesregierung erlassenen Verordnung zur Aus-
gestaltung des unabhängigen Expertenrats für Klimafragen 
und zur Einsetzung der Geschäftsstelle (ExpertenratV). 89

3.2.1 Zusammensetzung

Der Expertenrat besteht aus fünf sachverständigen Personen 
verschiedener Disziplinen, die von der Bundesregierung für 
die Dauer von fünf Jahren benannt werden. 90 Um diese In-

terdisziplinarität sicherzustellen, muss jeweils ein Mitglied 
des Expertenrats „hervorragende wissenschaftliche Kennt-
nisse und Erfahrungen“ in einem der folgenden Gebiete vor-
weisen: Klimawissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, 
Umweltwissenschaften oder soziale Fragen. 91 Insgesamt soll 
der Expertenrat auch übergreifende Expertise (mindestens) 
zu den Sektoren Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr, Ge-
bäude, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft abbilden. 92 Bei 
der Besetzung des Expertenrats ist zudem eine „gleichberech-
tigte Vertretung von Frauen und Männern“ sicherzustellen. 93 
Es handelt sich beim Expertenrat mithin wie beim EU-Beirat 
um ein rein wissenschaftlich besetztes Gremium.

3.2.2 Aufgaben

Die Aufgaben des Expertenrats sind abschließend in § 12 
KSG geregelt und lassen sich im Wesentlichen in vier Auf-
gabenbereiche unterteilen: Bewertung der Klimaschutzda-
ten, Prüfung der Sofortprogramme, Stellungnahmen und 
Gutachten. Noch nicht im Detail berücksichtigt sind die 
Änderungen, die sich aus der jüngsten Novelle des KSG 94 
für die Aufgaben des Expertenrats ergeben. 95

3.2.2.1 Bewertung der Klimaschutzdaten

Zu den zentralen Aufgaben des Expertenrats gehört zu-
nächst die Prüfung und Bewertung der jährlich vom Um-
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70)	 BVerfG, Beschl. v. 24. 3. 2021 – 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 
BvR 96/20, 1 BvR 288/20, NJW 2021, 1723, Rdnr. 236 ff.

71)	 Frenz, 2. Aufl. 2022, EU-Klimagesetz Art. 3 Rdnr. 8.
72)	Vgl. Art. 3 Abs. 2 lit. c) EU-Klimagesetz.
73)	Vgl. Art. 3 Abs. 2 lit. d) EU-Klimagesetz.
74)	 Vgl. Fellenberg/Guckelberger/Edenharter, 1. Aufl. 2022, KSG § 12 

Rdnr. 4.
75)	Frenz, 2. Aufl. 2022, EU-Klimagesetz Art. 3 Rdnr. 12.
76)	Vgl. Art. 3 Abs. 2 lit. e) EU-Klimagesetz.
77)	Frenz, 2. Aufl. 2022, EU-Klimagesetz Art. 3 Rdnr. 13.
78)	Vgl. Art. 3 Abs. 3 S. 1 EU-Klimagesetz.
79)	Vgl. Art. 3 Abs. 3 S. 2 EU-Klimagesetz.
80)	Vgl. Art. 3 Abs. 3 S. 3 EU-Klimagesetz.
81)	 Frenz, 2. Aufl. 2022, EU-Klimagesetz Art. 3 Rdnr. 15.
82)	Vgl. Frenz, 2. Aufl. 2022, EU-Klimagesetz Art. 3 Rdnr. 16, der 

ein System vorschlägt, das neben dem EU-Beirat auch nationale 
Beratungsgremien umfasst.

83)	Vgl. Art. 3 Abs. 4 und Erwägungsgrund 24 EU-Klimagesetz.
84)	Europäisches Parlament, Abänderungen des Europäischen Parla-

ments v. 8. 10. 2020 zu dem Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung des Rah-
mens für die Verwirklichung der Klimaneutralität und zur Än-
derung der VO (EU) Nr. 2018/1999 (Europäisches Klimagesetz), 
P9_TA (2020)0253, S. 56.

85)	Schlacke/Köster/Thierjung, EuZW 2021, 620, 624.
86)	Vgl. § 11 Abs. 3 S. 1 KSG; § 3 ExpertenratV; Wittmann, in: Land-

mann/Rohmer, UmweltR, 102. EL September 2023, KSG § 11 
Rdnr. 9.

87)	Vgl. BT-Drs.  19/14337, S.  35; Wickel, BerlKommEnergieR, 
5. Aufl. 2022, KSG § 11 Rdnr. 1. 

88)	Vgl. zum Committee on Climate Change McGregor/Swales/Win-
ning, Energy Policy 2012, 466; Saurer, NuR 2018, 581, 583 f.; 
Averchenkova/Fankhauser/Finnegan, Climate Policy 2021, 1218; 
Dudley/Jordan/Lorenzoni, Global Environmental Change 2022, 
102589.

89)	Expertenrat-Verordnung v. 9. 11. 2020, BGBl. I S. 2386.
90)	Vgl. § 11 Abs. 1 S. 1, 2 KSG.
91)	 Vgl. § 11 Abs. 1 S. 2 KSG.
92)	Vgl. § 11 Abs. 1 S. 3 i. V. m. § 4 Abs. 1 KSG. Vgl. zur Frage, ob 

durch den Verweis auf § 4 Abs. 1 S. 2 KSG zusätzlich der Sek-
tor „Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft 
(LULUCF)“ erfasst: Wickel, BerlKommEnergieR, 5. Aufl. 2022, 
KSG § 11 Rdnr. 8.

93)	Vgl. § 11 Abs.  1 S.  4 KSG; dazu Wittmann, in: Landmann/
Rohmer, UmweltR, 102. EL September 2023, KSG § 11 Rdnr. 5.

94)	Deutscher Bundestag, Gesetzentwurf der Bundesregierung Ent-
wurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Bundes-Klima-
schutzgesetzes, BT-Drs. 20/8290, 11. 9. 2023.

95)	Vgl. Kalis, KlimR 2023, 354, 358 ff.



weltbundesamt (UBA) erstellten Emissionsdaten nach § 5 
Abs. 1 und 2 KSG im Rahmen des Monitorings. 96 Seinen 
Bericht legt der Expertenrat sowohl der Bundesregierung 
als auch dem Bundestag vor. 97 Diese Regelung soll sicher-
stellen, dass Bundesregierung und Bundestag gemeinsam 
mit den Emissionsdaten eine wissenschaftlich fundierte 
Einschätzung zu diesen Daten durch den Expertenrat als ein 
unabhängiges Beratungsgremium erhalten. 98 Diese „No-
tarsaufgabe“ 99 des Expertenrats ist rein reaktiv ausgestaltet 
und ermöglicht kein proaktives Tätigwerden in Form von 
politischen Empfehlungen bzw. einer ex-ante-Evaluierung 
alternativer Optionen. 100 Ursprünglich war ein jährliches 
Hauptgutachten vorgesehen, in dem der Expertenrat die 
jährlichen Klimaschutzberichte der Bundesregierung be-
wertet und Empfehlungen abgegeben hätte. 101 Diese Lü-
cke müssen gegebenenfalls – jedenfalls teilweise – andere 
Expertengremien wie der SRU 102 oder der Lenkungskreis 
der Wissenschaftsplattform Klimaschutz 103 füllen, die aller-
dings nicht in das Regime des KSG integriert sind.

3.2.2.2 Prüfung der Sofortprogramme

Nach § 8 Abs. 1 KSG löst die Vorlage der Bewertung der 
Emissionsdaten durch den Expertenrat nach § 12 Abs.  1 
KSG im Falle der Überschreitung der zulässigen Jahrese-
missionsmenge für einen Sektor die Frist von drei Mona-
ten für die Erstellung von Sofortprogrammen durch das 
jeweils zuständige Bundesministerium aus. 104 Die Bun-
desregierung muss anschließend über die zu ergreifenden 
Maßnahmen beraten und „schnellstmöglich“ ein sektor-
spezifisches Sofortprogramm beschließen. 105 Nach einem 
noch nicht rechtskräftigen Urteil des OVG Berlin-Bran-
denburg ist die Verpflichtung, ein Sofortprogramm gem. 
§ 8 Abs. 2 S. 1, S. 2 i. V. m. § 8 Abs. 1 KSG zu beschließen, 
justiziabel – und Umweltverbände nach § 1 Abs. 1 Nr.  4 
UmwRG insoweit klagebefugt. 106 Die jüngste Novelle des 
KSG setzt unter anderem eine Überschreitung der Emis-
sionsbudgets in zwei aufeinanderfolgenden Jahren voraus 
und ersetzt das bisherige Konzept sektorspezifischer Sofort-
programme durch sektorübergreifende „Maßnahmen, die 

die Einhaltung der Summe der Jahresemissionsgesamtmen-
gen für diese Jahre sicherstellen“. 107

Eine weitere Aufgabe des Expertenrats im Rahmen der 
Erstellung der Sofortprogramme nach der aktuellen Ge-
setzeslage ist die Prüfung der Annahmen (und nur die-
ser 108) zur Treibhausgasreduktion, die den im Rahmen der 
Sofortprogramme vorgeschlagenen Maßnahmen nach § 8 
Abs. 2 KSG zugrunde liegen. 109 Diese Prüfung erfolgt je-
weils vor der Erstellung der dazugehörigen Beschlussvor-
lage für die Bundesregierung. 110 Da diese wissenschaftliche 
Prüfung eine Beurteilung der voraussichtlichen Effek-
tivität der Maßnahmen ermöglicht, dient sie der Zieler-
reichung. 111 Der Prüfungsumfang des Expertenrats be-
schränkt sich dabei auf das Potenzial der Maßnahmen zur 
Senkung der Treibhausgasemissionen und erfasst nicht die 
Eignung des Sofortprogramms insgesamt zur Erreichung 
der Ziele des KSG. 112 Dieser reduzierte Prüfungsumfang 
schränkt die Einwirkungsmöglichkeiten des Expertenrats 
durch proaktive Empfehlungen (etwa zu alternativen Maß-
nahmen) ein. 113 Das Ergebnis der Prüfung des Expertenrats 
ist der Beschlussvorlage beizufügen. 114

3.2.2.3 Stellungnahmen

Zudem gibt der Expertenrat auf Anfrage der Bundesre-
gierung Stellungnahmen zu bestimmten Maßnahmen ab, 
bevor die Bundesregierung diese veranlasst. 115 Unter diese 
Regelung fallen Änderungen oder Festlegungen der Jahres-
emissionsmengen nach dem KSG 116, die Fortschreibung des 
Klimaschutzplans 117 und der Beschluss von Klimaschutz-
programmen nach § 9 KSG. 118 Diese Regelung soll sicher-
stellen, dass der Expertenrat „bei zentralen Maßnahmen der 
Bundesregierung zur Erreichung der Klimaschutzziele ein-
bezogen wird“. 119 Die Anfrage von Stellungnahmen bereits 
vor Beschlussfassung 120 steht dabei nach dem Wortlaut der 
Norm nicht im Ermessen der Bundesregierung, sondern ist 
in den aufgezählten Fällen zwingend. 121 Es ist generell ein 
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107)	 Deutscher Bundestag, Gesetzentwurf der Bundesregierung Ent-
wurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Bundes-Klima-
schutzgesetzes, BT-Drs. 20/8290, 11. 9. 2023, S. 24. Vgl. zur Kritik 
Ciré/Schönberger, Schiff mit Schlagseite: Warum die Änderung des 
Klimaschutzgesetzes die Klimaziele gefährdet, Verfassungsblog, 
v. 31. 7. 2023, Stand 18. 4. 2024, abrufbar unter https://verfas-
sungsblog.de/klimaschutzgesetz-​novelle-​sektorziele/; Schönberger, 
Die Klimaziele werden nicht dadurch erreicht, dass man sie ab-
schafft, Verfassungsblog, 16. 11. 2022, Stand 18. 4. 2024, abrufbar 
unter https://verfassungsblog.de/die-​klimaziele-​werden-​nicht-​
dadurch-​erreicht-​dass-​man-​sie-​abschafft/; Hecker, Schwach, aber 
rechtmäßig: Die Abschwächung des Klimaschutzgesetzes verstößt 
nicht gegen das Grundgesetz, Verfassungsblog, 12. 9. 2023, Stand 
18. 4. 2024, abrufbar unter https://verfassungsblog.de/schwach-​
aber-​rechtmasig/; Kalis, KlimR 2023, 354; Willert/Nesselhauf, Kli-
maR, 135; Hofmann, ZRP 2023, 201.

108)	Vgl. Frenz/Thienel, 2. Aufl. 2022, KSG § 12 Rdnr. 6.
109)	Vgl. § 12 Abs. 2 KSG.
110)	 Vgl. § 12 Abs. 2 i. V. m. § 8 Abs. 2 S. 3 KSG.
111)	 BT-Drs.  19/14337, 36; Fellenberg/Guckelberger/Edenharter, 

1. Aufl. 2022, KSG § 12 Rdnr. 9; Frenz/Thienel, 2. Aufl. 2022, 
KSG § 12 Rdnr. 5.

112)	 Vgl. Fellenberg/Guckelberger/Edenharter, 1. Aufl. 2022, KSG § 12 
Rdnr. 9; Wickel, BerlKommEnergieR, 5. Aufl. 2022, KSG § 12 
Rdnr. 10; Frenz/Thienel, 2. Aufl. 2022, KSG § 12 Rdnr. 6.

113)	 Kritisch Fellenberg/Guckelberger/Edenharter, 1. Aufl. 2022, KSG 
§ 12 Rdnr. 10.

114)	 Vgl. § 8 Abs. 2 S. 4 KSG.
115)	 Vgl. § 12 Abs. 3 KSG.
116)	 Vgl. § 12 Abs. 3 Nr. 1 KSG.
117)	 Vgl. § 12 Abs. 3 Nr. 2 KSG.
118)	 Vgl. § 12 Abs. 3 Nr. 3 KSG.
119)	 BT-Drs. 19/14337, 36.
120)	Vgl. Fellenberg/Guckelberger/Edenharter, 1. Aufl. 2022, KSG § 12 

Rdnr. 12.
121)	 Frenz/Thienel, 2.  Aufl. 2022, KSG § 12 Rdnr.  7; Kohlrausch, 

ZUR 2020, 262, 270.

96)	 Vgl. § 12 Abs. 1 KSG; Schlacke, EnWZ 2020, 355, 360.
97)	 Vgl. § 12 Abs. 1 KSG.
98)	 Vgl. BT-Drs.  19/14337, 35; Fellenberg/Guckelberger/Edenharter, 

1. Aufl. 2022, KSG § 12 Rdnr. 7.
99)	 Klinski/Scharlau/v. Swieykowski-Trzaska/Keimeyer/Sina, NVwZ 

2020, 1, 4 mit Verweis auf ein Zitat von BMUV-Staatssekre-
tär Flasbarth in Ismar/Zaremba, „Es wird nichts abgeschwächt“: 
Bundesregierung wehrt sich gegen Klimavorwurf, Tagesspie-
gel, 7. 10. 2019, Stand 18. 4. 2024, abrufbar unter https://www.
tagesspiegel.de/wirtschaft/bundesregierung-​wehrt-​sich-​ge-
gen-​klimavorwurf-​6701290.html.

100)	Vgl. Fellenberg/Guckelberger/Edenharter, 1. Aufl. 2022, KSG § 12 
Rdnr.  1, 7; Franzius, EnWZ 2019, 435, 437 mit Verweis auf 
Edenhofer/Flachsland/Kalkuhl/Knopf/Pahle, Bewertung des Kli-
mapakets und nächste Schritte, 2019, Stand 18. 4. 2024, abrufbar 
unter https://www.mcc-​berlin.net/fileadmin/data/B2.​3_Pub-
lications/Working%​20Paper/​2019_MCC_Bewertung_des_
Klimapakets.pdf (3 f., 13 f.); Schütte/Winkler, ZUR 2020, 120, 
121; Schlacke, EnWZ 2020, 355, 360.

101)	 Klinski/Scharlau/v. Swieykowski-Trzaska/Keimeyer/Sina, NVwZ 
2020, 1, 5.

102)	Vgl. Klinski/Scharlau/v. Swieykowski-Trzaska/Keimeyer/Sina, NVwZ  
2020, 1, 5.

103)	 Vgl. Schlacke, EnWZ 2020, 355, 361.
104)	Vgl. Wickel, BerlKommEnergieR, 5.  Aufl. 2022, KSG § 12 

Rdnr. 8.
105)	Vgl. § 8 Abs. 2 S. 1 KSG.
106)	OVG Berlin, Urt. v. 30. 11. 2023 – OVG 11 A 11/22, OVG 11 

A 27/22, OVG 11 A 1/23 – Urteilsgründe noch nicht veröf-
fentlicht. Siehe dazu Welker, Rechtsbruch im Klimaschutz: 
Zur Verurteilung der Bundesregierung, ein Klimaschutz-So-
fortprogramm vorzulegen, Verfassungsblog, v. 30. 11. 2023, 
Stand 18. 4. 2024, abrufbar unter https://dx.doi.org/​10.​59704/​
2e77db3fdec50925.

https://verfassungsblog.de/klimaschutzgesetz-novelle-sektorziele/
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Merkmal des Expertenrats, dass das „Ob“ der Beratung mit 
Ausnahme der Sondergutachten nach § 12 Abs. 4 S. 2 KSG 
(dazu unten) nicht fakultativ, sondern verbindlich festgelegt 
ist. 122 Dadurch kommt die Bedeutung einer kontinuierli-
chen wissenschaftlichen Beratung der Klimaschutzpolitik 
im Lichte der rasanten Entwicklung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse in diesem Bereich zum Ausdruck. 123 Auch bei 
der Abgabe dieser Stellungnahmen ist der Expertenrat auf 
die Prüfung der den geplanten Maßnahmen zugrunde ge-
legten Annahmen beschränkt und hat darüber hinaus kein 
Mandat zur politischen Beratung und zur Beurteilung der 
Maßnahmen. 124

3.2.2.4 Gutachten

Eine weitere Aufgabe des Expertenrats liegt darin, alle zwei 
Jahre ein Gutachten zu den bisherigen Entwicklungen der 
Treibhausgasemissionen, zu Trends bezüglich der Jahres-
emissionsmengen und zur Wirksamkeit von Maßnahmen 
mit Blick auf die Zielerreichung nach dem KSG zu erstel-
len. 125 Diese Gutachten werden sowohl der Bundesregie-
rung als auch dem Bundestag vorgelegt. 126 Damit wird die 
Rolle des Expertenrats gestärkt, weil die Gutachten im Ge-
gensatz zu den in § 12 Abs. 1 bis 3 KSG genannten Aufga-
ben eine Bewertung der Wirksamkeit Klimaschutzmaßnah-
men der Bundesregierung ermöglicht, die nicht lediglich 
auf die den Maßnahmen zugrunde liegenden Annahmen 
beschränkt ist. 127 Nach dem Wortlaut der Vorschrift kann 
aber nicht davon ausgegangen werden, dass der Experten-
rat im Rahmen seiner Bewertung eigenständig Maßnah-
men vorschlagen oder bisher nicht von der Bundesregie-
rung beschlossene oder geplante alternative Maßnahmen 
bewerten kann. 128

Zusätzlich zu den regelmäßigen Gutachten erstellt der 
Expertenrat Sondergutachten, wenn er von der Bundesre-
gierung oder dem Bundestag durch Beschluss dazu beauf-
tragt wird. 129 Nach dem Wortlaut der Vorschrift sind Son-
dergutachten nicht von vornherein auf die Prüfungsthemen 
des § 12 Abs. 1 bis 3 KSG beschränkt, weshalb Sondergut-
achten zu vertiefenden Fragestellungen beauftragt werden 
können. 130 Da der Expertenrat seine Bewertung der Emis-
sionsdaten nach § 12 Abs. 1 KSG sowie die Gutachten nach 
§ 12 Abs. 4 KSG auch dem Bundestag vorlegt und der Bun-
destag zudem Sondergutachten des Expertenrats beauftra-
gen kann, hat der Expertenrat auch eine (wenn auch be-
grenzte 131) Rolle bei der parlamentarischen Kontrolle der 
Klimaschutzpolitik der Bundesregierung inne. 132 Zudem 
unterstützt der Expertenrat die öffentliche Kontrolle der 
Klimapolitik durch die Veröffentlichung seiner Beschlüsse 
nach § 5 Abs.  1 S.  3 ExpertenratV. 133 Hierzu zählen alle 
(Prüf-) Berichte, Stellungnahmen und Gutachten. 134

3.3 Klimaräte auf Landesebene

Die Institutionalisierung von Klimaräten und -beiräten in 
Klimaschutzgesetzen ist mittlerweile auch auf Landesebene 
weit verbreitet. Von den 16 Bundesländern verfügen der-
zeit 12 Länder über eigene Klimaschutzgesetze, während 
nur 4 Länder (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt) noch kein Klimaschutzgesetz er-
lassen haben. 135 Auch wenn nicht alle Bundesländer von 
Anfang an ein Beratungsgremium in ihre Klimaschutzge-
setze integriert hatten, finden sich heute in allen 12 Ge-
setzen Vorschriften zu Klimaräten. 136 Zuletzt hat Nieder-
sachsen in seiner Novelle des NKlimaG vom 12. Dezember 
2023 Regelungen über einen Klimarat geschaffen. 137

Die Bezeichnung der jeweiligen Gremien ist nicht ein-
heitlich: Sachverständigenrat (Bremen), Klima-Sachver-
ständigenrat (Baden-Württemberg), Klimarat (Bayern, 
Niedersachsen), Klimabeirat (Hamburg), Wissenschaftli-
cher Klimabeirat (Hessen), Beirat (Nordrhein-Westfalen), 
Beirat für Klimaschutz (Rheinland-Pfalz, Saarland), Kli-
maschutzrat (Berlin), Beirat für Energiewende und Klima-

schutz (Schleswig-Holstein), Wissenschaftlicher Beirat für 
Klimaschutz und Klimafolgenanpassung (Thüringen). Im 
Folgenden wird einheitlich der Begriff Klimarat verwendet.

3.3.1 Zusammensetzung

Was die Zusammensetzung der Klimaräte auf Landesebene 
angeht, lassen sich mindestens zwei Kategorien bilden, bei 
denen der Schwerpunkt entweder auf wissenschaftlicher 
Expertise oder auf gesellschaftlicher Repräsentation liegt.138 
Die erste Kategorie umfasst Gremien, die ähnlich wie der 
Expertenrat für Klimafragen auf Bundesebene vollständig 
aus Wissenschaftlern bestehen. Solche wissenschaftlichen, 
interdisziplinär ausgestalteten Klimaräte finden sich dem-
nach in Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Hessen 
und Thüringen. In die zweite Kategorie fallen pluralisti-
schere Modelle, die auch Vertreter aus Wirtschaft, Verwal-
tung, Politik, Religionsgemeinschaften und/oder Zivilge-
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122)	Vgl. Wickel, BerlKommEnergieR, 5.  Aufl. 2022, KSG § 12 
Rdnr. 1: „Pflichtberatung“.

123)	Vgl. Wickel, BerlKommEnergieR, 5.  Aufl. 2022, KSG § 12 
Rdnr. 1.

124)	Vgl. Fellenberg/Guckelberger/Edenharter, 1. Aufl. 2022, KSG § 12 
Rdnr. 12; Frenz/Thienel, 2. Aufl. 2022, KSG § 12 Rdnr. 7.

125)	Vgl. § 12 Abs. 4 S. 1 KSG.
126)	Vgl. § 12 Abs. 4 S. 1 KSG.
127)	Vgl. BT-Drs. 19/30230, 22; Frenz/Thienel, 2. Aufl. 2022, KSG 

§ 12 Rdnr. 8; Fellenberg/Guckelberger/Edenharter, 1. Aufl. 2022, 
KSG § 12 Rdnr.  13; Wickel, BerlKommEnergieR, 5.  Aufl. 
2022, KSG § 12 Rdnr. 16.

128)	Vgl. Fellenberg/Guckelberger/Edenharter, 1. Aufl. 2022, KSG § 12 
Rdnr. 13; so wohl auch Frenz/Thienel, 2. Aufl. 2022, KSG § 12 
Rdnr. 8; a. A. Wickel, BerlKommEnergieR, 5. Aufl. 2022, KSG 
§ 12 Rdnr. 15 f.

129)	Vgl. § 12 Abs. 4 S. 2 KSG.
130)	Vgl. BT-Drs. 19/15230, 21; Frenz/Thienel, 2. Aufl. 2022, KSG 

§ 12 Rdnr. 9; Fellenberg/Guckelberger/Edenharter, 1. Aufl. 2022, 
KSG § 12 Rdnr. 14; Wickel, BerlKommEnergieR, 5. Aufl. 2022, 
KSG § 12 Rdnr. 17.

131)	 Der Opposition wird regelmäßig die für das Anfordern eines 
Sondergutachtens erforderliche parlamentarische Mehrheit feh-
len, so dass eine umfassende parlamentarische Kontrolle nicht 
gewährleistet ist. Vgl. Frenz/Thienel, 2. Aufl. 2022, KSG § 12 
Rdnr. 9; Fellenberg/Guckelberger/Edenharter, 1. Aufl. 2022, KSG 
§ 12 Rdnr. 14.

132)	Vgl. Fellenberg/Guckelberger/Edenharter, 1. Aufl. 2022, KSG § 12 
Rdnr. 1; Wickel, BerlKommEnergieR, 5. Aufl. 2022, KSG § 12 
Rdnr. 2; Frenz/Thienel, 2. Aufl. 2022, KSG § 12 Rdnr. 9.

133)	Vgl. Wickel, BerlKommEnergieR, 5.  Aufl. 2022, KSG § 12 
Rdnr. 2.

134)	Frenz/Thienel, 2. Aufl. 2022, KSG § 12 Rdnr. 4; a. A. Fellenberg/
Guckelberger/Edenharter, 1. Aufl. 2022, KSG § 12 Rdnr.  8, die 
– allerdings ohne Nennung des § 5 Abs. 1 S. 3 ExpertenratV 
– keine Veröffentlichungspflicht hinsichtlich der Berichte zur 
Bewertung der Klimaschutzdaten sieht. Auf der Webseite des 
Expertenrats finden sich aber alle bisherigen Prüfberichte zur 
Berechnung der deutschen Treibhausgasemissionen.

135)	Vgl. zur Bedeutung der Landesklimaschutzgesetze Sina, EurUP 
2018, 314; Köck/Kohlrausch, ZUR 2021, 610.

136)	§ 17 Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-
Württemberg (KlimaG BW); Art. 10 Bayerisches Klimaschutz-
gesetz (BayKlimaG); § 14 Berliner Klimaschutz- und Energie-
wendegesetz (EWG Bln); § 6 Bremisches Klimaschutz- und 
Energiegesetz (BremKEG); § 7 Hamburgisches Klimaschutz-
gesetz (HmbKliSchG); § 6 Hessisches Klimagesetz (HKlimaG); 
§ 7 a Abs.  1 S.  1 Niedersächsisches Klimaschutzgesetz (NKli-
maG); § 9 Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (KSG 
NRW); § 8 Landesklimaschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LKSG); 
§ 9 Saarländisches Klimaschutzgesetz (SKSG); § 6 Energie-
wende- und Klimaschutzgesetz Schleswig-Holstein (EWKG); 
§ 14 Thüringer Klimagesetz (ThürKlimaG).

137)	Fraktion der SPD Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Gesetz-
entwurf: Gesetz zur Verbesserung des Klimaschutzes, Nieder-
sächsischer Landtag – 19. Wahlperiode, Drs. 19/1598, 4.

138)	Kohlrausch, Ziele und Instrumente der deutschen Klimaschutz-
rahmengesetzgebung, 2023, S. 418.



sellschaft einbinden. Solche „gemischten Gremien“ dienen 
dazu, „unterschiedliche Formen des Sachverstands zu bün-
deln und gegenläufige Ansichten innerhalb der Gesellschaft 
zu einem Akzeptanz fördernden Ausgleich zu bringen“. 139 
Zu nennen sind hier Bayern (Wissenschaft, Wirtschaft und 
Kommunen), Nordrhein-Westfalen und das Saarland (re-
levante gesellschaftliche und wissenschaftliche Bereiche 
des Landes; beim Saarland mit der Besonderheit, dass der 
Vorsitz für den Beirat beim für Klimaschutz zuständigen 
Ministerium liegt 140), Rheinland-Pfalz (Fraktionen des 
Landtags, gesellschaftliche Vereinigungen und Verbände, 
kommunale Spitzenverbände, Selbstverwaltungskörper-
schaften der Wirtschaft und Wissenschaft, als Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts anerkannte Religionsgemein-
schaften), Schleswig-Holstein (insbesondere Parlament, 
Wirtschaft, Umwelt, Wissenschaft, Kommunen und Kir-
chen). Nicht gesetzlich im EWG Bln geregelt ist die Zu-
sammensetzung des Klimaschutzrats des Landes Berlin, der 
faktisch aus „Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, 
Wirtschaft und Verbänden sowie Vertreterinnen und Ver-
tretern der Zivilgesellschaft“ besteht. 141

Noch nicht endgültig geklärt ist die Zusammensetzung 
des neuen niedersächsischen Klimarats. Weder wird im 
NKlimaG die Zahl der Mitglieder festgelegt, noch exis-
tieren Vorgaben zu den als Mitglieder vorgesehenen Per-
sonengruppen. Stattdessen wird die Landesregierung er-
mächtigt, „die Zusammensetzung des Klimarats sowie 
das Nähere zur Berufung seiner Mitglieder“ durch Ver-
ordnung zu regeln, 142 was bisher noch nicht geschehen ist. 
Nach der Gesetzesbegründung soll sich der Klimarat aber 
„aus Vertreterinnen und Vertretern der Wissenschaft und 
der Zivilgesellschaft zusammensetzen“. 143 Diese sollen „je-
weils unterschiedliche fachliche Schwerpunkte abdecken“. 
Demnach wird es sich beim niedersächsischen Klimarat um 
ein gemischtes Gremium handeln.

Damit sind auf Landesebene mittlerweile mehrheitlich 
pluralistische Klimaräte institutionalisiert, wobei ein dies-
bezüglicher Trend auszumachen ist. So ist beispielsweise 
der ursprüngliche Sachverständigenrat Klimaschutz Nord-
rhein-Westfalen, der sich aus Experten zusammensetzte, 
mittlerweile durch den bereits erwähnten, gemischten Bei-
rat ersetzt worden. 144

3.3.2 Aufgaben

Das Aufgabenspektrum der Klimaräte umfasst – ähnlich 
dem des Expertenrats für Klimafragen – die Beratung der 
Landesregierungen einschließlich der Erstellung von Be-
richten sowie die Abgabe von Empfehlungen, Stellung-
nahmen und Gutachten.145 Es bestehen allerdings erhebli-
che Unterschiede zwischen den verschiedenen Klimaräten 
auf Landesebene – sowie im Vergleich zum Expertenrat für 
Klimafragen.

3.3.2.1 Beratung und Berichtswesen

Fast alle Klimaräte, die als wissenschaftliche Expertengre-
mien ausgestaltet sind, haben ein Mandat zur Beratung der 
jeweiligen Landesregierung, das sich auf die Klimapolitik 
bzw. auf die Erreichung der in den Landesklimaschutzge-
setzen niedergelegten Klimaziele bezieht. 146 Mit dem Bera-
tungsmandat kann auch eine Kontrollfunktion verbunden 
sein. So „achtet“ der Berliner Klimaschutzrat auf die Einhal-
tung der im EWG Bln niedergelegten Klimaschutzziele. 147 
Das Beratungsmandat einzelner Klimaräte ist sehr restriktiv 
ausgestaltet. So hat der Bayerische Klimarat lediglich die 
Aufgabe, dem Staatsminister für Umwelt und Verbraucher-
schutz seine Vorschläge zu unterbreiten – und dies nur im 
Rahmen regelmäßiger Zusammenkünfte mit dem Staatsmi-
nister und nicht etwa durch selbst erstellte und veröffent-
lichte Berichte und Empfehlungen. 148 Ohne ausdrückliches 
Beratungsmandat ist der schleswig-holsteinische Beirat für 
Energiewende und Klimaschutz ausgestaltet. Er hat lediglich 
die Aufgabe, die mit Energiewende und Klimaschutz ver-

bundenen Themen aufzugreifen und gesellschaftlichen Ak-
teuren eine Plattform zur Diskussion zu bieten. 149

Teilweise wird die Beratungsfunktion der Klimaräte in 
den Landesklimaschutzgesetzen detailliert beschrieben. Bei-
spielsweise wirkt der saarländische Beirat bei der Fortschrei-
bung des saarländischen Klimaschutzkonzeptes 150 mit. 151 
Der bremische Sachverständigenrat begleitet wiederum die 
Fortschreibung der bremischen Klimaschutzstrategie 152 und 
wirkt an der Berichterstattung über die Entwicklung der 
Kohlendioxidemissionen in Bremen 153 mit. 154 Zudem prüft 
er den Monitoring-Bericht zur Klimaschutzstrategie des Se-
nats und legt innerhalb eines Monats nach dessen Veröf-
fentlichung eine Stellungnahme dazu vor, die dem Senat 
und der Bürgerschaft zugeleitet wird. 155 Der baden-würt-
tembergische Klima-Sachverständigenrat wirkt beratend 
beim Monitoring mit, ohne aber eine mit dem Expertenrat 
für Klimafragen vergleichbare Rolle bei der Bewertung der 
Klimaschutzdaten einzunehmen. 156 Der Berliner Klima-
schutzrat begleitet die Fortschreibung des Berliner Energie- 
und Klimaschutzprogramms und, ähnlich dem Expertenrat 
für Klimafragen auf Bundesebene, die Entwicklung von So-
fortprogrammen nach § 6 EWG Bln. 157

Besonders umfangreich und detailliert sind die Aufgaben 
des neuen niedersächsischen Klimarats, die hier beispielhaft 
ausgeführt werden sollen. Dieser kommt seiner Beratungs-
funktion insbesondere durch einen jährlichen Bericht nach, 
den er der Landesregierung vorlegt. 158 Dieser Bericht ist 
zugleich Bestandteil des Monitorings. 159 Die wesentlichen 
Inhalte des Berichts des Klimarats gibt das NKlimaG vor. 
Erstens hat der Klimarat „zur Entwicklung der Gesamt- 
und der Treibhausgasemissionen der Sektoren“ Stellung zu 
nehmen. 160 Zweitens bewertet der Klimarat die Maßnah-
men der Landesregierung nach § 4 a Abs. 1 und § 5 Abs. 2 
Nr. 2 NKlimaG sowie den Beitrag dieser Maßnahmen zur 
Erreichung der Klimaschutzziele nach § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
bis 5 NKlimaG. 161 Gemeint sind zunächst diejenigen Maß-
nahmen, die die Staatskanzlei und die Ministerien für ihren 
jeweiligen Zuständigkeitsbereich planen und umsetzen, um 
einen Beitrag zur Erreichung der in § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 
3 bis 5 NKlimaG genannten Klimaschutzziele zu leisten. 162 
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139)	Vgl. Isensee/Kirchhof/Voßkuhle, Sachverständige Beratung des 
Staates, HStR III 2005, § 43 Rdnr. 33.

140)	Vgl. § 9 Abs. 4 SKSG.
141)	 Stand 18. 4. 2024, abrufbar unter https://www.berlin.de/kli-

maschutzrat/ueber-​uns/.
142)	 Vgl. § 7 a Abs. 3 Nr. 3 NKlimaG.
143)	 Fraktion der SPD Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Gesetz-

entwurf: Gesetz zur Verbesserung des Klimaschutzes, Nieder-
sächsischer Landtag – 19. Wahlperiode, Drs. 19/1598, 13.

144)	Frenz, 2. Aufl. 2022, KSG NRW § 9 Rdnr. 1 f.
145)	 Vgl. Kohlrausch, Ziele und Instrumente der deutschen Klima-

schutzrahmengesetzgebung, 2023, S. 420 ff.
146)	Vgl. § 6 Abs. 4 S. 1 BremKEG; § 17 Abs. 1 S. 1, S. 2 Nr. 2 Kli-

maG BW; vgl. § 7 Abs. 1 S. 2 i. V. m. § 4 Abs. 4 HmbKliSchG, 
§ 14 Abs. 1 S. 1 ThürKlimaG; § 6 Abs. 4 HKlimaG; § 14 Abs. 2 
S. 1 EWG Bln; § 9 Abs. 2 S. 1 SKSG; § 8 Abs. 2 LKSG; § 7 a 
Abs. 1 S. 1 NKlimaG; § 9 S. 1 KSG NRW.

147)	 Vgl. § 14 Abs. 2 S. 2 EWG Bln.
148)	 Art. 10 Abs. 1 S. 2 BayKlimaG.
149)	 Vgl. § 6 Abs. 2 S. 2 EWKG.
150)	Vgl. § 6 SKSG.
151)	 Vgl. § 9 Abs. 2 S. 2 SKSG.
152)	Vgl. § 4 BremKEG.
153)	Vgl. § 5 Abs. 3 bis 6 BremKEG.
154)	Vgl. § 6 Abs. 4 S. 2 BremKEG.
155)	Vgl. § 6 Abs. 4 S. 1 i. V. m. § 4 a Abs. 2 BremKEG.
156)	Vgl. § 17 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 KlimaG BW.
157)	Vgl. § 14 Abs. 2 S. 2 EWG Bln.
158)	Vgl. § 7 a Abs. 1 S. 2 NKlimaG.
159)	 Vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 3 NKlimaG.
160)	Vgl. § 7 a Abs. 1 S. 3 NKlimaG.
161)	 Vgl. § 7 a Abs. 1 S. 3 NKlimaG.
162)	 Vgl. § 4 a Abs. 1 NKlimaG.

https://www.berlin.de/klimaschutzrat/ueber-uns/
https://www.berlin.de/klimaschutzrat/ueber-uns/


Hierzu gehören ausdrücklich auch Förder- und Unterstüt-
zungsmaßnahmen zur Erforschung und Entwicklung kli-
maschützender Technologien. Hinsichtlich der Erreichung 
des in § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 NKlimaG genannten Klima-
ziels bewertet der Klimarat den Beitrag der im Rahmen der 
Strategie für eine treibhausgasneutrale Landesverwaltung 163 
geplanten Maßnahmen gem. § 5 Abs. 2 Nr. 2 NKlimaG. 
Die quantitative oder qualitative 164 Bewertung dieser Maß-
nahmen muss zwingend die Minderungsbeiträge durch 
Klimaschutzmaßnahmen des Bundes und der EU berück-
sichtigen. 165 Aus der Gesetzesbegründung geht hervor, dass 
in der Übertragung der Aufgabe der Bewertung der Maß-
nahmen und deren Zielerreichung eine „Externalisierung“ 
einer ursprünglich behördlichen Aufgabe gesehen wird. 166

3.3.2.2 Empfehlungen

Im Rahmen ihres Beratungsmandats können die meisten 
Klimaräte zudem initiativ, und teilweise auf Anfrage der 
Landesregierungen und/oder Landesparlamente, Empfeh-
lungen für Klimaschutzmaßnahmen bzw. deren Weiterent-
wicklung abgeben. 167 So ist es laut Gesetzesbegründung die 
„zentrale Aufgabe“ 168 des niedersächsischen Klimarats, zu-
sätzliche Maßnahmen vorzuschlagen, die zur Erreichung 
der Klimaziele beitragen können. 169 Ein weiteres Beispiel 
ist der Hamburger Klimabeirat, dessen Empfehlungen den 
Berichten des Senats über den Stand der Zielerreichung 
und der Umsetzung der Maßnahmen des Klimaplans 170 so-
wie den Vorlagen des Senats zur Fortschreibung des Klima-
plans 171 beizufügen sind, die zur Stärkung der parlamentari-
schen Kontrolle an die Bürgerschaft gehen. Viele Klimaräte 
können also selbstständig alternative Maßnahmen ermit-
teln und durch Empfehlungen proaktiv in den politischen 
Entscheidungsprozess einbringen. Insoweit geht das Man-
dat dieser Klimaräte deutlich über jenes des Expertenrats 
für Klimafragen hinaus.

Teilweise ist die Abgabe von Empfehlungen zwingend 
vorgesehen. So unterbreiten etwa die Beiräte für Klima-
schutz im Saarland und in Rheinland-Pfalz auf Basis der 
jeweiligen Monitoringberichte 172 Vorschläge zur Weiter-
entwicklung geeigneter Klimaschutzmaßnahmen und -stra-
tegien. 173 Der hessische Wissenschaftliche Klimabeirat gibt 
Empfehlungen zu sektorspezifischen Maßnahmenvorschlä-
gen ab, die bei erheblichen Abweichungen eines Emissions-
sektors von den Klimazielen des HKlimaG vom zuständigen 
Ministerium vorzulegen sind. 174 Dieser Mechanismus ähnelt 
der Rolle des Expertenrats für Klimafragen für sektorspezi-
fische Sofortprogramme im Rahmen des KSG.

Nicht in allen Fällen werden Klimaräte weiterentwickelt 
und mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet. So kommt 
dem als gemischtes Gremium neu konzipierten nordrhein-
westfälischen Beirat anders als dem ursprünglichen Sach-
verständigenrat (einem reinen Expertengremium) keine 
gesetzlich abgesicherte Kontroll- und Initiativfunktion 
mehr zu. 175 Der Beirat wurde dadurch jedenfalls formal 
(und anders als in Gesetzesbegründung dargestellt 176) in sei-
ner Bedeutung geschwächt. 177

3.3.2.3 Stellungnahmen und Gutachten

Eine weitere Aufgabe vieler Klimaräte auf Landesebene ist 
die Abgabe von Stellungnahmen und die Anfertigung von 
Gutachten. So haben viele Klimaräte das Mandat, auf ei-
gene Initiative Stellungnahmen und/oder Gutachten ab-
zugeben. 178 Beispielsweise ist der baden-württembergische 
Klima-Sachverständigenrat „aufgrund eigenen Entschlus-
ses“ zur Abgabe von Stellungnahmen und Berichten gegen-
über der Landesregierung und dem Landtag berechtigt. 179 
Auch der Hamburger Klimabeirat kann die öffentliche 
Kontrolle der Zielerreichung fördern und mit der Öffent-
lichkeit in Kontakt treten, indem er öffentliche Stellung-
nahmen abgibt und öffentlich tagt. 180 

Die Abgabe von Stellungnahmen und Gutachten kann 
auch verpflichtend vorgesehen sein. Beispielsweise nimmt 

der hessische Wissenschaftliche Klimabeirat verpflichtend 
zum Entwurf des Klimaplans Hessen 181 und Entwurf der 
Strategie zur Abmilderung der negativen Folgen des Kli-
mawandels 182 Stellung. 183 Zumindest nicht als Verpflich-
tung formuliert ist die „Gelegenheit“ des baden-würt-
tembergischen Klima-Sachverständigenrats, jeweils nach 
Erstellung des Klimaschutz- und Projektionsberichts und 
des Berichts zur Anpassung an die unvermeidbaren Folgen 
des Klimawandels Stellung zu nehmen. 184

Daneben existieren teilweise – wie beim Expertenrat für 
Klimafragen – Regelungen, die es den Landesregierungen 
und/oder -parlamenten ermöglichen, Gutachten oder Stel-
lungnahmen anzufordern. Beispielsweise ist der bremische 
Sachverständigenrat verpflichtet, auf Verlangen der Bremi-
schen Bürgerschaft, des zuständigen Parlamentsausschusses 
und der zuständigen Fachdeputation zu bestimmten Fragen 
der Klimaschutz- und Energiepolitik im Land Bremen Stel-
lung zu nehmen oder Gutachten zu erarbeiten. 185 Auch in 
Baden-Württemberg können Landesregierung und Landtag 
die Erstattung eines Sondergutachtens vom Klima-Sachver-
ständigenrat verlangen. 186 Eine ähnliche Verpflichtung trifft 
den hessischen Klimabeirat, wobei in Hessen nur die Lan-
desregierung berechtigt ist, Gutachten anzufordern. 187

4. Fazit und Ausblick

Die Institutionalisierung von Beratungsgremien in Kli-
maschutzgesetzen schreitet stetig voran. Klimaräte haben 
neben der EU- und Bundesebene mittlerweile auch in 
den meisten Bundesländern Einzug gehalten. Während 
es sich bei diesen Klimaräten häufig um reine wissen-
schaftliche Sachverständigengremien handelt (EU-Beirat, 
Expertenrat für Klimafragen, fünf Bundesländer), finden 
sich auf Landesebene zunehmend auch gemischte Gre-
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163)	 Vgl. Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, 
Bauen und Klimaschutz, Strategie 2021: Klimaneutrale Lan-
desverwaltung Niedersachsen, Stand 18. 4. 2024, abrufbar un-
ter https://www.umwelt.niedersachsen.de/download/​178370/
Strategie_Klimaneutrale_Landesregierung_Niedersachsen_​
2021_.pdf.

164)	 Fraktion der SPD Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Gesetz-
entwurf: Gesetz zur Verbesserung des Klimaschutzes, Nieder-
sächsischer Landtag – 19. Wahlperiode, Drs. 19/1598, 13.

165)	Vgl. § 7 a Abs. 1 S. 4 NKlimaG.
166)	Fraktion der SPD Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Gesetz-

entwurf: Gesetz zur Verbesserung des Klimaschutzes, Nieder-
sächsischer Landtag – 19. Wahlperiode, Drs. 19/1598, 13.

167)	Vgl. § 17 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 KlimaG BW; § 6 Abs. 4 S. 4 Brem-
KEG; § 14 Abs. 1 S. 1 ThürKlimaG; § 6 Abs. 4 S. 1 HKlimaG; 
§ 14 Abs. 2 S. 3 EWG Bln.

168)	 Fraktion der SPD Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Gesetz-
entwurf: Gesetz zur Verbesserung des Klimaschutzes, Nieder-
sächsischer Landtag – 19. Wahlperiode, Drs. 19/1598, 13.

169)	 Vgl. § 7 a Abs. 1 S. 3 2. HS NKlimaG.
170)	 Vgl. § 6 Abs. 2 HmbKliSchG.
171)	 Vgl. § 6 Abs. 3 HmbKliSchG.
172)	 Vgl. § 7 Abs. 2 SKSG; § 7 Abs. 2 LKSG.
173)	 Vgl. § 9 Abs. 2 S. 1 SKSG; § 8 Abs. 2 LKSG.
174)	 Vgl. § 9 Abs. 4 S. 2 HKlimaG.
175)	 Frenz, 2. Aufl. 2022, KSG NRW § 9 Rdnr. 3.
176)	 LT-Drs. 17/12976, S. 20.
177)	Frenz, 2. Aufl. 2022, KSG NRW § 9 Rdnr. 4.
178)	 Vgl. Vgl. § 14 Abs. 2 S. 3 EWG Bln; § 17 Abs. 1 S. 4 KlimaG BW; 

§ 17 Abs. 1 S. 3 KlimaG BW.
179)	 Vgl. § 17 Abs. 1 S. 4 KlimaG BW.
180)	Vgl. § 7 Abs. 1 S. 7 HmbKliSchG.
181)	 Vgl. § 4 HKlimaG.
182)	Vgl. § 5 HKlimaG.
183)	 Vgl. § 6 Abs. 4 S. 2 HKlimaG.
184)	Vgl. § 16 Abs. 3 S. 8 KlimaG BW.
185)	Vgl. § 6 Abs. 4 S. 3 BremKEG.
186)	Vgl. § 17 Abs. 1 S. 3 KlimaG BW.
187)	Vgl. § 6 Abs. 4 HKlimaG.

https://www.umwelt.niedersachsen.de/download/178370/Strategie_Klimaneutrale_Landesregierung_Niedersachsen_2021_.pdf
https://www.umwelt.niedersachsen.de/download/178370/Strategie_Klimaneutrale_Landesregierung_Niedersachsen_2021_.pdf
https://www.umwelt.niedersachsen.de/download/178370/Strategie_Klimaneutrale_Landesregierung_Niedersachsen_2021_.pdf


mien (derzeit in sieben Bundesländern), deren Mitglie-
der zum Teil aus Wirtschaft, Verwaltung, Politik, Religi-
onsgemeinschaften und/oder Zivilgesellschaft rekrutiert 
werden. Auch bei diesen gemischten Gremien liegt der 
Fokus allerdings meist – neben gesellschaftlicher Reprä-
sentation – auf fachlicher Expertise. Trotz politischer For-
derungen in diese Richtung finden sich in keinem der 
untersuchten Klimaschutzgesetze losbasierte Klima-Bür-
gerräte. In Niedersachsen wurde dies zwar im Rahmen 
der Novellierung des NKlimaG im Jahr 2023 diskutiert, 
letztlich aber nicht umgesetzt.

Die untersuchten Klimaräte sind nicht unmittelbar in 
den allgemeinen parlamentarisch-demokratischen Ent-
scheidungsprozess eingebettet, sondern primär der Exeku-
tive (Europäische Kommission, Bundesregierung, Landes-
regierungen) zugeordnet , auch wenn diese letztlich häufig 
den Ausgangspunkt für Gesetzgebungsinitiativen bildet. 
So prüft der Expertenrat für Klimafragen zwar geplante 
Maßnahmen der Bundesregierung, nicht aber alternative 
Vorschläge der Oppositionsfraktionen. Gleiches gilt für die 
Klimaräte auf Landesebene. Allerdings stellen manche Kli-
maschutzgesetze – darunter das KSG und einige Landeskli-
maschutzgesetze – eine direkte Verbindung zwischen den 
jeweiligen Klimaräten und den Parlamenten her. So wer-
den teilweise die Berichte, Stellungnahmen und/oder Gut-
achten der Klimaräte dem Parlament vorgelegt und – in 
manchen Fällen – dem Parlament auch ein Recht verliehen 
(Sonder-) Gutachten anzufordern (so beim Expertenrat für 
Klimafragen und mehreren Landesklimaräten). Echte Op-
positionsrechte zur Anforderung von Gutachten, die die 
parlamentarische Kontrolle deutlich stärken könnten, feh-
len aber vollständig.

Was die Aufgaben der Klimaräte – und damit den Grad 
ihrer Institutionalisierung in den jeweiligen Klimaschutz-
gesetzen – angeht, lassen sich große Unterschiede feststel-
len. Besonders hervorzuheben ist zunächst der EU-Beirat, 
dessen umfangreiches Mandat sich insbesondere im Hin-
blick auf die umfassende Möglichkeit, proaktiv Maßnah-
men zu ermitteln und politische Empfehlungen abzugeben, 
nach wie vor positiv vom Expertenrat für Klimafragen ab-
hebt. 188 Auch die Tatsache, dass eine Berücksichtigungs-
pflicht für die Berichte des EU-Beirats besteht, unterstreicht 
den vergleichsweise hohen Grad seiner Institutionalisie-
rung. Insoweit reicht der EU-Beirat näher an das Vorbild 
des britischen Committee on Climate Change heran als der 
Expertenrat für Klimafragen. 189 Die Bundesregierung plant 
aber, im Rahmen ihrer Novellierung des KSG auch eine 
Berücksichtigungspflicht für Gutachten des Expertenrats 
zur Weiterentwicklung geeigneter Klimaschutzmaßnah-
men einzuführen. 190 Eine Pflicht zur Auseinandersetzung 
mit den Empfehlungen von Klimaräten (etwa durch eine 
Stellungnahme) findest sich bisher weder auf Ebene der EU 
noch auf nationaler Ebene. 191

Auf nationaler Ebene ist zu konstatieren, dass die Vor-
schriften über die Klimaräte auf Landesebene nicht die 
Regelungstiefe der §§ 11 f. KSG zum Expertenrat für Kli-
mafragen auf Bundesebene erreichen. 192 Die Bewertung der 
Klimaschutzdaten, die Prüfung der Sofortprogramme, die 
zwingend vorgesehenen Stellungnahmen sowie die Gut-
achten und Sondergutachten – all dies findet sich im KSG, 
nicht aber in einem vergleichbaren Umfang in den Landes-
klimaschutzgesetzen. Manche Klimaräte (etwa in Bayern 
und in Schleswig-Holstein) weisen sogar nur einen rudi-
mentären Institutionalisierungsgrad auf. Da die Wirksam-
keit des Instruments Klimarat insbesondere in solchen Fäl-
len nicht rechtlich abgesichert ist, kommt es in besonderer 

Weise auf die Offenheit der Politik für die Beratung durch 
die Klimaräte an. 193

Gleichwohl finden sich viele Aufgaben des Experten-
rats für Klimafragen in ähnlicher, wenn auch teilweise 
abgeschwächter Form bei Klimaräten auf Landesebene. 
Umgekehrt ist auffällig, dass das Mandat vieler Klimaräte 
proaktiver ausgestaltet ist, als dies beim Expertenrat der 
Fall ist. Wie der EU-Beirat können diese Klimaräte die 
Initiative ergreifen und eigenständig Maßnahmen ermit-
teln und Empfehlungen in den politischen Entscheidungs-
prozess einbringen. Dies ist besonders bei den gemischten 
Gremien bemerkenswert, da diese nicht allein mit wis-
senschaftlichen Sachverständigen besetzt sind und damit 
potentiell politischer ausgerichtet sein können. Eingangs 
wurde die Hypothese vorgestellt, dass die Kapazität von 
Klimaräten, unterschiedliche Funktionen (Wissensfunk-
tion, Kontrollfunktion, Legitimitätsfunktion, etc.) zu 
erfüllen, maßgeblich von deren Zusammensetzung ab-
hängt. Tatsächlich zeigt sich, dass die gemischten Gre-
mien durchschnittlich mit weniger weitreichenden Man-
daten ausgestattet sind als rein wissenschaftlich besetzte 
Expertengremien.

Die Frage, wie wirksam die untersuchten Klimaräte 
in ihrer jeweiligen Ausgestaltung ihre Funktionen erfül-
len, harrt weiterhin einer empirischen Untersuchung. Es 
ist aber ein Trend hin zu einer weiter voranschreitenden 
Ausbreitung dieses Instruments der Klima-Governance zu 
beobachten – wenn auch teilweise jüngere Entwicklun-
gen auf Bundesebene und Landesebene (Novelle des KSG 
NRW) zu einer Schwächung der jeweiligen Klimaräte 
führen könnten bzw. geführt haben. Derweil bleibt abzu-
warten, ob in Zukunft auch geloste Bürger einen Platz am 
mit Wissenschaftlern und Interessenvertretern besetzten 
Tisch institutionalisierter Klimaberatung ergattern wer-
den – und ob dies einen Unterschied macht. 
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